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Antrag 128/II/2019

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Kein Votum der Antragskommission

Verbeamtung von Lehrkräften
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Die beim LPT 2019/01 beschlossene Prüfung durch den Se-

nat und Fraktion hat ergeben, dass es eine nachweisliche

Benachteiligung der angestellten Lehrkräfte gegenüber

ihren verbeamteten Kollegen beim Nettoeinkommen so-

wie Kranken- und Altersvorsorge gibt. Die Prüfung hat

ebenfalls ergeben, dass ohne Verletzung der TdL ein Aus-

gleich dieser Nachteile nur durch eine Rückkehr zur Verbe-

amtung möglich ist.

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und des

Abgeordnetenhauseswerdendaher aufgefordert, die Ver-

beamtung der Berliner Lehrkräfte zu ermöglichen.

 

Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit Berlins um die bes-

ten Lehrkräfte verbessertwerden sowie die Abwanderung

Berliner Lehrkräfte und in Berlin ausgebildeter Lehramts-

absolventenund -absolventinnen in andereBundesländer

verringert werden.

 

Sofern sie es wollen, sollen die nach 2003 in Berlin einge-

stellten Lehrkräfte verbeamtet werden.

Begründung

Seit 2004 werden neu eingestellte Lehrkräfte in Berlin

nicht mehr verbeamtet, diese Entscheidung war richtig,

zeitgemäß und zukunftsorientiert. Ja sie war überfällig:

Seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde das

einheitliche Dienstrecht für den gesamten öffentlichen

Dienst gefordert. Diese Forderung war zu keinem Zeit-

punkt durchsetzbar. Umso wichtiger war die Entschei-

dung einiger Bundesländer, die Lehrkräfte ins Angestell-

tenverhältnis zu überführen. Das war zumindest ein An-

fang! Aber: Tatsache ist, dass gegenwärtig die überwie-

gendeMehrheit der Lehrkräfteundauchder Studierenden

den Beamtenstatus fordert. Es gibt Gutachten, die bele-

gen, dass Beamte teurer sind als Angestellte. Es gibt aber

auch Gutachten, die nachweisen, dass es im Endeffekt

keine Unterschiede bei den Kosten gibt. Deutschlandweit

gibt es zu wenige Lehrkräfte. Daher haben sich alle Bun-

desländer außerBerlin entschlossen, die Lehrkräfte zu ver-

beamten. Wir müssen eingestehen, dass wir nicht wett-

bewerbsfähig bleiben können, wenn wir die Lehrkräfte

nicht verbeamten. Die Zahl derer, die Berlin verlassen oder

sich nach dem Studium gleich in Brandenburg bewerben,

nimmt bedrohliche Ausmaße an. Das wurde gerade wie-

der beiden Einstellungen von Lehrkräften zum Schuljahr

2019/20mehr als deutlich. Leider hilft es da auch nicht

mehr, die Einstiegsgehälter der Angestellten zu erhöhen
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und die Berufsanfänger in ei-ne höhere Erfahrungsstufe

einzugruppieren.1
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